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Die zunehmende Sensibilisierung ge-
genüber Korruption im Gesundheits-
wesen und verschärfte rechtliche 
Vorgaben stellen Kieferorthopäden 

und Hersteller vor Herausforderungen. Beson-
ders im Bereich der Einkaufs- und Kundenbin-
dungsmodelle ist die Grenze zwischen zulässigen
Maßnahmen und potenziell problematischen 
Praktiken oft schwer zu erkennen. Dieser Arti-
kel beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und zeigt auf, wie Kooperationen zwi-
schen Kieferorthopäden und Herstellern im 
Einklang mit der Antikorrup-
tionsgesetzgebung gestaltet 
werden können.

Gesetzliche Grau-
zonen und der 
schmale Grat

Das deutsche Antikorruptions-
gesetz, insbesondere das „Ge-
setz zur Bekämpfung von Kor-
ruption im Gesundheitswesen“
(§§ 299a und 299b StGB), 
hat den Austausch zwischen 
medizinischem Fachpersonal 
und der Industrie stark beeinflusst. Das Gesetz 
zielt darauf ab, unzulässige Einflussnahmen 
auf ärztliche Entscheidungen durch finanzielle 
Anreize oder Geschenke zu verhindern.
Kieferorthopäden und Hersteller agieren in ei-
nem Feld, das von Rabatten, Bonusprogram-
men und Fortbildungsreisen geprägt ist – 
vermeintlich harmlose Angebote, die jedoch 
schnell zu einer Korruptionsfalle werden kön-
nen. Jeder Vorteil, der potenziell geeignet ist, 
ärztliche Entscheidungen zu beeinflussen, 
muss sorgfältig überprüft werden, um straf-
rechtliche Risiken zu vermeiden. 
Wie eng verzahnt diese Geschäftsbeziehun-
gen oft sind, zeigt sich an der Praxis der Sam-
melbestellungen. Praxisnetzwerke bündeln 
ihre Bestellungen, um von Mengenrabatten zu 
profitieren – legal, solange die Rabatte markt-
üblich sind. Doch wann kippt ein „Mengen-
rabatt“ in eine verschleierte Zuwendung? Was 
passiert, wenn diese Rabatte nicht nur den 
Einkauf erleichtern, sondern auch Entschei-
dungsprozesse beeinflussen? Der Teufel steckt,
wie so oft, im Detail.

Kundenbindung oder Manipulation?

Besonders delikat sind die sogenannten Kun-
denbindungsprogramme, die nicht selten den 
Kern der Geschäftsbeziehungen bilden. Be-
kannt sind solche auch aus anderen Wirt-

schaftsbereichen, stellen im Gesundheitssek-
tor jedoch eine potenzielle Grauzone dar. Her-
steller setzen auf Bonuspunkte, Rabattsys-
teme und Fortbildungen, um langfristige 
Partnerschaften zu fördern. Doch wo endet die 
Förderung, und wo beginnt potenzielle Mani-
pulation?
Ein Beispiel: Fortbildungsveranstaltungen, die 
von Herstellern organisiert werden. Sie sind 
grundsätzlich zulässig, wenn sie der berufli-
chen Weiterbildung dienen. Doch wenn diese 
Veranstaltungen in Luxushotels stattfinden 

und exklusive Rahmen-
programme bieten, wird 
es problematisch. Hier ist 
Vorsicht geboten: Wenn 
der fachliche Aspekt in 
den Hintergrund tritt, 
kann dies die ärztliche 
Entscheidungsfreiheit un-
terminieren.
Gleiches gilt für Rabatt- 
und Bonusprogramme. 
Solange Rabatte trans-
parent dokumentiert und 
vertraglich vereinbart sind, 
gibt es in der Regel keine 

Bedenken. Doch undurchsichtige Vergünsti-
gungen oder Boni, die nicht klar auf die er-
brachte Leistung zurückzuführen sind, können 
schnell als unzulässige Zuwendungen ausge-
legt werden.

Grundsätze zur Einhaltung der 
Compliance

• Fortbildungen: Hersteller dürfen Kiefer-
orthopäden zu Fortbildungen einladen, so-
lange diese einen klaren fachlichen Fokus 
haben. Luxusrahmenprogramme oder Frei-
zeitangebote sind kritisch zu bewerten.

• Rabatt- und Bonussysteme: Rabatte auf 
zukünftige Bestellungen sind zulässig, wenn 
sie transparent und vertraglich geregelt sind.
Übermäßige finanzielle Anreize sind unzu-
lässig.

• Geschenke und Sachleistungen: Auch klei-
nere Geschenke wie Gutscheine oder Sach-
zuwendungen können problematisch sein. 
Alles, was als Beeinflussung von Entschei-
dungen wahrgenommen werden könnte, ist 
zu vermeiden.

• Reisen und Events: Kostenübernahmen für 
Reisen oder Events durch Hersteller sind nur 
dann unproblematisch, wenn der berufliche 
oder fachliche Bezug im Vordergrund steht. 
Freizeitaktivitäten dürfen nicht den Schwer-
punkt bilden.

Compliance: Ein Schlüssel zur 
Rechtssicherheit

Sowohl Kieferorthopäden als auch Hersteller 
sind sich der rechtlichen Grauzonen bewusst 
und setzen zunehmend auf Compliance-Pro-
gramme. Diese Maßnahmen sollen sicherstel-
len, dass Geschäftsbeziehungen rechtlich und 
ethisch korrekt ablaufen. Schulungen und 
klare Richtlinien sind entscheidend, damit alle 
Beteiligten wissen, worauf sie achten müssen.
Die Herausforderung liegt darin, Compliance 
nicht als bloße Formalität zu betrachten. Unter-
nehmen müssen sicherstellen, dass alle Vorga-
ben in der Praxis tatsächlich eingehalten wer-
den – von der Prüfung marktüblicher Rabatte bis 
zur transparenten Gestaltung von Fortbildungs-
veranstaltungen. Nur so können potenzielle Ri-
siken frühzeitig erkannt und gemindert werden.

Fazit: Partnerschaften auf 
solidem Fundament

Kieferorthopäden und Hersteller teilen ein ge-
meinsames Ziel: die optimale Patientenversor-
gung. Einkaufs- und Kundenbindungsmodelle 
können dabei ein wertvolles Instrument sein, 
sofern sie mit Sorgfalt und Transparenz ge-
staltet werden. Der rechtliche Rahmen ist zwar 
komplex, bietet jedoch klare Leitlinien für eine 
verantwortungsvolle und ethisch einwandfreie 
Zusammenarbeit.
Wer unsicher ist, ob bestimmte Maßnahmen 
im rechtlichen Rahmen liegen, sollte nicht zö-
gern, rechtlichen Rat oder den Rat eines Ex-
perten einzuholen. So lassen sich Missver-
ständnisse und rechtliche Risiken frühzeitig 
vermeiden und eine solide Basis für langfris-
tige Partnerschaften schaffen.
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